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§ 97 BDG 1979 Zuständigkeit
 BDG 1979 - Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.03.2023

Zuständig sind

1. die Dienstbehörde zur vorläu gen Suspendierung und zur Erlassung von Disziplinarverfügungen hinsichtlich der

Beamtinnen und Beamten ihres Zuständigkeitsbereiches und

2. die Bundesdisziplinarbehörde zur Erlassung von Disziplinarerkenntnissen und zur Entscheidung über

Suspendierungen hinsichtlich aller Beamtinnen und Beamten des Bundes.

In Kraft seit 09.07.2019 bis 31.12.9999
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